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Abschnitt 0 

Buchungsstelle: 9080 0000 04 

Zweckbestimmung: Gegenbuchung zum Jahresabschluss 

 - Sammelvorschüsse - 
 

Erläuterung: Dieser Abschnitt ist nicht in Unterabschnitte unterteilt 

Jahresabschluss: Gegenbuchung der Ist-Bestände VO des abgelaufenen Haushaltsjahres 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Kassen 

 

Abschnitt 1 

Buchungsstelle: 9080 0000 12 

Zweckbestimmung: Allgemeine Vorschüsse 

 - Sammelvorschüsse - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Sammelvorschüsse gebucht. Der 
Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden. Die Unterteilung des Un-
terabschnitt SV1/77 (Auftragszahlungen über Zahlstellen) ist einheitlich vorge-
schrieben und nur bei den Kassen eingerichtet. 

Jahresabschluss: Die Salden der offenen Vorschüsse werden in das nächste Haushaltsjahr über-
nommen. 

Kontrollnummer: keine 

Bewirtschafter: Kassen und Titelverwalter 
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Abschnitt 2 

Buchungsstelle: 9081 0000 11 

Zweckbestimmung: Allgemeine Vorschüsse 

 - Einzelvorschüsse - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Einzelvorschüsse gebucht. Der 
Abschnitt ist in Unterabschnitte unterteilt. Die Unterabschnitte können bei 
Kassen und Titelverwalter weiter unterteilt werden.  

Jahresabschluss: Die Einzelbuchungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

Kontrollnummer: vorgeschrieben 

Bewirtschafter: Kassen und Titelverwalter 

 

 

 

 



  VO/VW-RiB 

  Anlage 1 - Vorschussbuch 

  Abschnitt 3 - Einzelvorschüsse 

  

 

 

Abschnitt 3 

Buchungsstelle: 9081 0000 29 

Zweckbestimmung: Sockelbetrag Geldstelle 

 - Einzelvorschüsse - 
 

Erläuterung: In diesem Abschnitt sind Sockelbeträge der Geldstellen (Nr. 3.1.2 Abs.5 
ZBestB) zu buchen. Der Abschnitt ist nicht in Unterabschnitte unterteilt. Die 
Unterscheidung nach Geldstellen erfolgt anhand der Vorschusskontrollnum-
mer. Nach Auflösung der Geldstelle ist der Vorschuss durch Einzahlung des 
Sockelbetrages wieder auszugleichen. Titelverwalter ist die Dienststelle, bei 
der die Geldstelle eingerichtet ist.  

Jahresabschluss: Die Einzelbuchungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 

Kontrollnummer: vorgeschrieben, zur Kennzeichnung der einzelnen Geldstellen einer 
Dienststelle 

Bewirtschafter: Titelverwalter 

 

 

 

 


